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zum Neuen Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute.

Wir laden Sie ein zur Informationsveranstaltung
„Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen in München“
am Montag, 12.01.2009, 19.00 Uhr im Kulturzentrum München Trudering,
Wasserburger Landstraße 32. Seit 14.12.08 fährt die Buslinie 193 das Kulturzentrum Trudering direkt an.

Die aktuelle Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München sieht unter anderem eine Verpflichtung
für Grundstückseigentümer vor, ihre Entwässerungsanlage bis spätestens 2015 auf Dichtheit überprüfen zu
lassen. Diese Dichtheitsprüfung ist alle 20 Jahre zu wiederholen. Die Verpflichtung basiert auf dem
Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit DIN 1986, Teil 30. Die Münchner Stadtentwässerung wird
voraussichtlich im Verlauf des nächsten Jahres alle privaten Münchner Grundstückseigentümer auf diese
Verpflichtung hinweisen. Da bisher bereits durchgeführte Überprüfungen auf eine Sanierungsrate von 40 bis
80 % hinweisen, kommen durch die Dichtheitsprüfung auf zahlreiche Hausbesitzer enorme Kosten zu. Um
unsere Mitglieder frühzeitig über dieses Thema zu informieren, laden wir Sie hiermit ein. Im Rahmen dieser
Veranstaltung werden unter anderem folgende Fragen beantwortet:

 Zu welchem Zeitpunkt müssen bestehende Abwasserleitungen und Schächte auf Dichtheit überprüft
werden?

 Wann ist eine Wiederholungsprüfung nötig?
 Was ist zu prüfen?
 Was kostet eine Überprüfung?
 Wie ist bei Sanierung vorzugehen?
 Kann durch Sammelbestellung viel Geld gespart werden?

Für die Beantwortung dieser Fragen und für weitere Informationen stehen als kompetente Referenten zur
Verfügung:
Regierungsbaumeister Dr. Anton Schmid
Leiter der Abteilung Anwesensentwässerung der Landeshauptstadt München
Hardy Loy
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg
Heinrich Rösl
Präsident des Bundesverbandes Deutscher Siedler und Eigenheimer e. V.
Landesvorsitzender des Eigenheimerverbandes Bayern e. V.
Bernhard Löffler
Installationsmeister
Vorstand der Eigenheimervereinigung Trudering e. V.
Walter Karl
Landesvorstandsmitglied des Eigenheimerverbandes Bayern e. V.
Friedrich Richler
Geschäftsführer des Eigenheimerverbandes Bayern e. V.
Moderation
Erwin Ries
Stellv. Landesvorsitzender des Eigenheimerverbandes Bayern e. V.
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Sehr geehrte Mitglieder,
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Erbschaft- und Schenkungsteuer
Steuerklassen und Freibeträge

Grad der Verwandschaft
Steuer-
klasse

Persönlicher
Freibetrag

Versorgungs-
freibetrag 1)

Selbstgenutzes
Eigenheim 2) Hausrat

Persönliche
Gegenstände

Ehegatte I 500.000.- bis 256.000.- Steuerfrei 41.000.- 12.000.-

Kinder / Stiefkinder
Enkel (wenn Eltern verstorben) I 400.000.- bis 52.000.- Steuerfrei

bis 200 qm 41.000.- 12.000.-

Enkel I 200.000.- ----- ----- 41.000.- 12.000.-

Eltern / Großeltern (im Erbfall) I 100.000.- ----- ----- 41.000.- 12.000.-

Eltern / Großeltern (bei
Schenkung)
Geschwister

Nichten / Neffen
Stiefeltern / Schwiegereltern

Schwiegerkinder
Geschiedener Ehegatte

II 20.000.- ----- ----- 12.000.-

Eingetragene Lebenspartner III 500.000.- bis 256.000.- Steuerfrei 41.000.- 12.000.-

Sonstige Personen III 20.000.- ----- ----- 12.000.-
1) Sind erbschaftsteuerfreie Hinterbliebenenbezüge (Renten, Pensionen etc.) vorhanden, wird der

Versorgungsfreibetrag für den Ehegatten um den Kapitalwert dieser Versorgungsbezüge gekürzt
oder entfällt ganz.
Der Versorgungsfreibetrag für Kinder ist gestaffelt und bewegt sich, je nach Alter des Kindes
(Höchstalter 27 Jahre), zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro.

2) Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass das Eigenheim nach dem Erwerb zehn Jahre lang
selbst zu Wohnzwecken genutzt wird. Die Steuerfreiheit entfällt rückwirkend, wenn das Objekt
innerhalb der Zehnjahresfrist verkauft oder vermietet wird, es sei denn, der Erwerber ist aus
zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert.

Steuersätze
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs Steuersatz in % in Steuerklasse

I II III

bis 75.000.- 7 30 30

bis 300.000.- 11 30 30

bis 600.000.- 15 30 30

bis 6.000.000.- 19 30 30

bis 13.000.000.- 23 50 50

bis 26.000.000.- 27 50 50

über 26.000.000.- 30 50 50

Bei Erwerb von vermieteten Wohnimmobilien, eines selbst genutzten Ein- oder Zweifamilienhauses oder
einer selbst genutzten Eigentumswohnung kann die darauf entfallende Steuer auf Antrag bis zu zehn
Jahre gestundet werden, wenn andernfalls zur Errichtung der Steuer das Objekt veräußert werden
müsste. Die Stundung erfolgt bei einem Erwerb von Todes wegen zinslos.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand


